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1. Beſtrafungen des Bettels und der Landſtreicherei im Jahre 1889 .

( Schluß . )
Neben der gerichtlichen oder polizeilichen Beſtrafung der Bettler unb Landſtreicher kommenals weitere repreſſive Maßnahmen in Betracht , die von den Landeskommiſſären auf Grund des§. 362 Abſatz 2 und 3 . St . . B. zu verfügende Unterbringung im polizeilichen Arbeitshausund , ſoweit es ſich um Reichsausländer handelt , Ausweiſung aus dem Reichsgebiet bei denjenigenwegen Bettels und Landſtreicherei beſtraften Perſonen , welche durch richterliches Urtheil der Landes⸗

polizeibehörde überwieſen worden ſind , und ferner die von den Bezirksämtern gegen Nichtbadener ,welche innerhalb der letzten zwölf Monate wegen wiederholten Bettels oder wegen wiederholterLandſtreicherei beſtraft worden ſind , auf Grund des §. 3 Abſatz 2 des Freizügigkeitsgeſetzes aus⸗zuſprechende Ausweiſung aus dem badiſchen Staatsgebiet . Die nachſtehende Tabelle F enthält eine
Ueberſicht der fraglichen Fälle für die Kreiſe und die Landeskommiſſariatsbezirke. Darnach ſind imJahre 1889 in das polizeiliche Arbeitshaus eingeliefert worden im Ganzen 178 Bettlerund Landſtreicher oder 4 , / ſämmtlicher Beſtrafter ; hierunter befinden fih 159 Männer ( 3,7 %)und 19 Frauen ( 0,4 ) . Nus dem Reichsgebiet ausgewieſen wurden zuſammen 27 Be⸗
ſtrafte ; nämlich 26 Männer und 1 Frau ; nach der Geſammtzahl der beſtraften Bettler ꝛc. ſinddies 0,63 9/ , von den beſtraften Ausländern hingegen 6,3 9 . Von den Bezirksämtern wurdenaus dem Großherzogthum ausgewieſen insgeſammt 972 Perſonen , d. i. 22,8 ſämmt⸗licher wegen Bettels oder Landſtreicherei Beſtrafter und 35,5 / der beſtraften Nichtbadener . Be⸗ſonders zahlreiche Ausweiſungen ſind erfolgt durch die Bezirksämter Heidelberg ( 51) , Konſtanz ( 66 ) ,Pforzheim ( 83) , Mosbach ( 114 ) , Mannheim ( 154 ) und Bretten ( 168 ) , was aus einer verſchärftenHandhabung der einſchlägigen Beſtimmungen des Freizügigkeitsgeſetzes und namentlich daraus ſicherklärt , daß gegen die aus einem Nachbarſtaate ausgewieſenen und einem badiſchen Grenzbezirksamtezugeführten Bettler und Landſtreicher , ſoweit ſie nicht badiſche Staatsangehörige ſind , regelmäßigauch die Ausweiſung aus dem Großherzogthum verfügt wird .

Unterbringung im polizeilichen Arbeitshaus und Ausweiſung aus dem Reichs⸗
oder dem Staatsgebiet .

F .
Von den wegen Bettels oder Landſtreicherei
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